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KV-Wahl: Vorstellung der ersten Kanditaten der unabhängigen Ärzte-Allianz
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Ärzte für Ärzte mit Praxisteam
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werden wir uns wieder 

einmal in einer stillen 

Minute am Jahresende 

fragen. Was hat uns 

bewegt, was hat uns 

beeindruckt, was ver-

schafft uns Perspekti-

ven für 2010?

2009 geht vielleicht in die Analen ein als 

Jahr in dem die Welt neue Hoffnung ge-

schöpft hat, oder sollte man sagen, als ein 

Jahr in dem ein neuer Hoffnungsträger die 

Bühne der Welt betreten hat. 

Als das Jahr, in dem ein junger, charisma-

tischer, farbiger US Senator an die Spitze 

der USA gestürmt ist, und von vielen mes-

siasartige Erwartungen für eine friedvollere 

Zukunft, als Botschafter eines neuen Be-

wusstseins im Umgang mit unserem Plane-

ten hervorgerufen hat. 

Auch wir im Gesundheitswesen Tätige 

haben neue Hoffnung für unsere Zukunft 

geschöpft, wenn auch auf viel bescheide-

nerem Niveau, weil wir schon zu oft von 

denen enttäuscht wurden, denen wir unser 

ganzes Vertrauen und unsere Hoffnung für 

die Zukunft geschenkt haben.

Wir haben auch einen neuen Hoffnungsträ-

ger, der im Gegensatz zu den Erwartungen, 

die in einen Barak Obama gesetzt werden, 

nämlich nicht weniger als die Rettung der 

Welt, sich eher mit bescheidenen Forde-

rungen konfrontiert sieht:

- eine faire, einfach zu erhebende,

 zeitnahe, berechenbare Honorierung 

 auf betriebswirtschaftlich 

 kalkulierter Basis

- mehr Zeit für unsere Patienten

- die Weiterentwicklung einer 

 modernen Medizin

- den Abbau einer überbordenden

 Bürokratie

- und ein bisschen Zeit für sich 

 selbst und die Familie.

Trauen wir das unserer neuen Regierung 

und unserem neuen Gesundheitsminister, 

Herrn Rösler zu? 

Ich denke mit einem bisschen gutem Wil-

len, neuen Ideen, Beharrlichkeit und ge-

genseitigen Respekt und Augenmaß sollte 

uns das gelingen.

In diesem Sinne wünscht Ihnen GNS zum 

Jahresende einen friedlichen Jahresaus-

klang, Kraft, Mut und Gesundheit für 2010. 

Gemeinsam werden wir es schaffen.

Ihr

Dr. Martin Wagner

2009, „ein gutes oder ein schlechtes Jahr?“,

GNS – Im Bundesverband der ärztlichen Genossenschaften
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Im nächsten Jahr stehen KV-Wahlen an. 

GNS wird hierfür mit einer eigenen Liste 

aus Hausärzten und Fachärzten antreten 

und lädt auch Sie ein, auf dieser Liste zu 

kandidieren.

Die KV wurde ja nun schon seit langem 

wieder und wieder tot gesagt.  Auch GNS 

wurde letztendlich als Parallelorganisati-

on gegründet, um beim Ableben der KV 

parat zu stehen. 

Allein, das KV-System lebt noch immer – 

und wie es scheint, wird es auch dabei 

bleiben. Auch wenn die KVen in Süd-

deutschland harte Zeiten durchmachen, 

finden die Kollegen das KV-System nicht  

nur im Rest der Republik schlecht. Kein 

Wunder, flossen doch die Milliarden des 

Jahres 2009 und 2010 dorthin, um ei-

nen bundesweit gültigen Punktwert zu 

erzielen, der leider unter unseren Altwer-

ten liegt und damit zu entsprechenden 

Einbussen hierzulande führte. Wie auch 

immer, die überwältigende Mehrheit der 

Länder-KVen hält das System für gut 

und wie es scheint, will auch der neue 

Gesundheitsminister am KV-System nicht 

rütteln. Wenn aber das KV-System be-

stehen bleibt – so war es schon immer 

GNS-Meinung – macht es keinen Sinn, 

ein Quasi-KV-System daneben aufzubau-

en und ein Paralleluniversum mit eigener 

Bürokratie und zusätzlichen Kosten zu 

unterhalten. 

Für uns Ärzte wird weiter ein Großteil un-

seres Honorars aus dem KV-Topf  kommen 

und es ist deshalb auch wichtig für uns, 

wer hier das Sagen hat und welche Kräfte 

in der KV bestimmend sind. 

Ja, wir wollen uns in die KV einbringen 

und zwar positiv. 

Nein, wir wollen die KV nicht zu einem 

Verwaltungskosten fressenden Bürokratie-

Moloch verkommen lassen, der durch pa-

rallel zu organisierende (und zu finanzie-

rende) Selektiv-Strukturen schleichend 

entkräftet wird.

GNS besteht aus Hausärzten, Fachärzten 

und Psychotherapeuten.  Wir verfügen we-

der über den formellen Zwang einer Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts, noch 

wollen wir unsere Mitglieder „mit Gewalt“ 

bei der Stange halten. Wir sind daher da-

rauf angewiesen, eine hinreichende Ver-

bindlichkeit untereinander zu schaffen, 

indem wir jedem einzelnen Mitglied klar 

machen, dass es für ihn und die Wahrneh-

mung seiner Interessen vorteilhaft ist, bei 

uns mitzumachen.

Manche unserer Konkurrenten werfen 

uns vor, bei uns herrsche zu wenig Schliff 

und sie haben recht damit. Es ist immer 

schwer, andere für eine gemeinsame Idee, 

für ein gemeinsames Ziel zu gewinnen, sie 

wirklich aktiv einzubeziehen, wenn dies 

nur auf freiwilliger, genossenschaftlicher 

Basis erfolgt. Und doch scheint es uns der 

Weg, der die besten Chancen bietet, aus 

regionalen Verbänden zu einer authenti-

schen überregionalen Wahrnehmung ge-

meinsamer Interessen zu kommen.

Als Genossenschaft können wir hierbei 

ausschließlich auf Überzeugung bauen 

und Sie selbst bitten, mehr Verbindlich-

keit aufzubauen, indem Sie unsere Ko-

operationspartner unterstützen, unsere 

Ideen im Alltag auch nach außen tra-

gen, sich selbst auch mit einbringen und 

durch Nutzung unserer genossenschaftli-

chen Einkaufsmodelle auch die Refinan-

zierung der Genossenschaft sicherstellen. 

Unterstützen Sie unser kollegiales Modell, 

in dem sie aktiv und passiv GNS in der 

KV-Wahl unterstützen.

GNS LÄSST SELEKTIVVERTRAGS-
VERHANDLUNGEN SCHEITERN!
GNS stand in Vertragsverhandlungen mit 

einer Reihe von Krankenkassen, unter 

anderem mit einigen BKKs, wobei es bei 

den Betriebskrankenkassen speziell um 

das Thema §73c ging. 

Wir konnten dabei sowohl hinsichtlich der 

medizinischen Inhalte als auch hinsicht-

Ein Bericht von Dr. Michael Barczok

KV-WAHL 

2010
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Titelthema

lich des Honorars weitestgehend Über-

einstimmung erreicht werden. Es wäre 

möglich gewesen, in einem modernen 

Kostenerstattungs-Konzept für teilneh-

mende Ärzte entscheidend mehr Honorar 

in einem qualitativ hochwertigen Kon-

zept zu erreichen und zwar ohne zentrale 

Steuerung, ohne zusätzliche Investitionen 

und ohne Dirigismus von aussen. Erst am 

Ende der Verhandlungen wurde der Pfer-

defuß dieser Vereinbarung sichtbar. 

Seitens der Krankenkasse wurde von uns 

verlangt, einer umfassenden Bereinigung  

in den KV-Topf zuzustimmen. Dazu waren 

wir nicht bereit. 

Selbstverständlich ist es in Ordnung, den 

Betrag zu bereinigen, der bislang für die 

jeweils fachärztliche (beispielsweise kar-

diologische) Versorgung der betroffenen 

Versicherten angefallen ist. In Ordnung 

kann es auch sein, wenn Altes durch 

Neues ersetzt wird und dabei frei wer-

dende Gelder in den Vertrag mit einbezo-

gen werden. Das Geld aber für die faire 

Honorierung von Ärzten innerhalb eines 

73c-Vertrages in toto oder ganz überwie-

gend aus dem KV-Topf abzupressen und 

somit durch sinkende Punktwerte für den 

gesamten Facharzttopf oder auch die je-

weiligen Gruppentöpfe zu refinanzieren, 

lehnen wir kategorisch ab. 

Es kann nicht sein, dass einzelne Grup-

pen überleben, indem sie andere im 

KV-System kannibalisieren. Auch die Be-

schlusslage in der Vertreterversammlung 

geht klar in diese Richtung. Wir unterstel-

len, dass der Hausarztvertrag zwischen 

Medi/BdA und der AOK Baden-Württem-

berg so verhandelt wurde, dass er diesem 

Umstand Rechnung trägt und dass auch 

weitere Verträge etwa nach §73c entspre-

chend angelegt sein werden. 

Wir jedenfalls haben an dieser Stelle die 

Verhandlungen mit den Betriebskranken-

kassen abgebrochen, als sichtbar wurde, 

Dietmar Hopp hat als Unternehmer ein 

goldenes Händchen gehabt. Zusammen 

mit anderen gründete der heute 69-Jäh-

rige einst die Software-Firma SAP. So 

wurde Hopp zu einem der reichsten Män-

ner Deutschlands, als sportbegeisterter 

Mäzen fördert er den Fußball-Erstligisten 

TSG 1899 Hoffenheim.

Seit er SAP nicht mehr führt, ist Hopp vor 

allem als Investor aktiv. So gehören dem 

gebürtigen Heidelberger auch die Fir-

men Arctis und InterComponentWare AG 

(ICW). Letztere hat es auf einen beson-

deren Markt abgesehen: auf das lukrative 

Gesundheitswesen und die neue Gesund-

heitskarte. Immerhin sollen bald etwa 78 

Millionen Versicherte die kleine Chipkarte 

bekommen.

Für deren Einführung ist die Gematik 

GmbH zuständig, eine Gesellschaft der 

Krankenkassen und Ärzteverbände. Für 

Gematik wurde eigens im Sozialgesetz-

buch ein neuer Paragraph geschaffen. 

Ein anderer wichtiger Akteur ist die 2004 

gegründete Geteg GmbH aus Köln, und 

auch hier ist Hopp im Spiel. Diese Firma 

will zentrale Bestandteile der neuen Ge-

Ein Beitrag von Herrn Marvin Oppong

Kleine 
Karte 
ganz 
groß?

dass die Refinanzierung dieser Verträge 

über den Geldbeutel anderer Kollegen 

funktionieren sollte, die aus Sicht der Kos-

tenträger nicht mit einem privilegierten Se-

lektivvertrag ausgestattet werden sollen.

Die Vorgehensweise der Krankenkassen 

ist dabei leicht zu verstehen. Es werden 

einzelne Arztgruppen oder auch Krank-

heitsbilder herausgenommen, die aus stra-

tegischen Gründen den Kostenträgern in-

teressant erscheinen. Diese werden dann 

auch ordentlich vergütet, das Geld dafür 

anderen abgenommen, die den jeweiligen 

Kostenträgern nicht so wichtig sind (weil 

beispielsweise eine Ausdünnung dieser 

Gruppen akzeptabel erscheint). Wollen 

wir das? Selbst die, die dabei kurzfristig 

gewinnen, können das nicht ernsthaft 

wollen.

Es stellt sich die Frage, ob es unter diesen 

Umständen nicht sinnvoller wäre, Addon-

Verträge abzuschließen oder aber – wie 

GNS seit langem fordert – das Umschwen-

ken in die Kostenerstattung gerade auch 

unter den geänderten politischen Voraus-

setzungen der bessere Weg ist.

Wir wollen, dass weder der Kollektivvertrag 

noch Selektivverträge einen intransparen-

ten Verschiebebahnhof für ärztliche Hono-

rare darstellen. Wir wollen, dass ärztliche 

Leistung einfach und schlicht so erstattet 

wird, wie sie am Versicherten erbracht wird.

Wir bitten alle Kollegen um Verständnis, 

die gehofft haben, dass wir in Richtung 

§73c weiterkommen. Wir gehen davon aus, 

in den Verhandlungen mit weiteren Kost-

enträgern für unsere fachärztlichen Kol-

legen echte Erfolge erreichen zu können, 

sind uns aber sicher, dass Pseudozuwäch-

se einzelner, die durch Ausbluten des Kol-

lektivvertrages erzielt werden, letztendlich 

für keinen Arzt akzeptabel sein können, 

auch wenn es uns schwer fällt, mögliche 

Zuwächse für aus Kassensicht förderungs-

würdige Fachgruppen auszuschlagen.

GNS – Im Bundesverband der ärztlichen Genossenschaften
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sundheitskarte aufbauen und verschiede-

ne Dienstleistungen anbieten.

Noch gibt es keinen offiziellen Zuschlag 

für die Gesundheitskarte, doch sollte er 

kommen, brächte er dem Gewinner ver-

mutlich langfristig Millionengewinne. 

Denn Ärzte, Krankenhäuser und Apothe-

ken sollen Gebühren für die Nutzung der 

Karte und ihrer Dienste zahlen. Die Ge-

teg ist nicht der einzige Bewerber für den 

Auftrag: Auch Siemens und T-Systems 

wollen den Zuschlag.

Aber Hopps Firma Geteg hatte bisher ei-

nen großen Vorteil: Bis Juli hat Dirk Drees 

die Geschäfte geführt – jetzt steht er der 

Firma als Berater zur Seite. Drees wiede-

rum war bis August 2008 der technische 

Geschäftsführer der Gematik, jener Ge-

sellschaft der Ärzte und Krankenkassen 

also, die den Auftrag vergeben soll. So 

verfügte Drees über reichlich Insiderwis-

sen bei der Bewerbung um den Auftrag. 

Sein Nachfolger bei Geteg ist Sascha Por-

tius, der von der Hopp’schen Firma ICW 

kommt

Drees war einst Prokurist der GTI AG, 

eine Koblenzer Firma, die unter anderem 

Verfahren für den von Datenschützern 

kritisierten und rechtlich problemati-

schen Datenaustausch zwischen privaten 

Krankenversicherungen entwickelt. Eine 

100-prozentige Tochter der GTI AG ver-

treibt die elektronische Gesundheitsakte 

„vita-X“; vor seiner Tätigkeit für die GTI AG 

war Drees wiederum Abteilungsleiter bei 

den Victoria Versicherungs-Gesellschaften 

und bei den Zürich Versicherungen, wo er 

verschiedene IT-Projekte leitete.

Wer den Zuschlag der Gematik erhält, 

soll ein IT-Netz zwischen den Arztpra-

xen und dem zentralen Netzwerk der 

Gesundheitskarte aufbauen. Ebenso will 

die Geteg den elektronischen Arztbrief 

für die Kommunikation zwischen Ärzten, 

Krankenhäusern und anderen Leistungs-

erbringern anbieten. Schließlich bewirbt 

sich die Firma um den Betrieb eines so-

genannten Brokers: Der stellt eine Verbin-

dungsstelle innerhalb des Netzwerks der 

Gesundheitskarte dar und protokolliert, 

wer wann auf das System zugegriffen hat.* 

Der Auftraggeber Gematik will noch in die-

sem Sommer entscheiden, wer all diese 

wichtigen Leistungen anbieten darf. Zum 

Jahreswechsel hatte es bereits konkrete 

Gespräche zwischen der Gematik und der 

Geteg gegeben.

Der Einfluss Dietmar Hopps im Geschäft 

mit der Gesundheitskarte ist groß – und 

die Verbindungen verschachtelt. Hinter 

der Geteg GmbH, die gute Chancen auf 

den Auftrag hat, steckt als persönlich 

haftender Gesellschafter die GDZ Betei-

ligungs GmbH mit Sitz in Köln. Als deren 

Geschäftsführer fungiert der Drees-Nach-

folger Sascha Portius, der nun auch die 

Geteg führt. An der GDZ ist auch die ICW 

beteiligt. Anteile an der ICW halten wie-

derum Andreas und Thomas Strüngmann, 

die Gründer der Pharmafirma Hexal, so-

wie der baden-württembergische Energie-

konzern EnBW.

Die Technikfirma mit den prominenten 

Besitzern entwickelt auch Komponenten 

für die Gesundheitskarte und hat das 

Bundesgesundheitsministerium bei der 

Einführung der elektronischen Gesund-

heitskarte beraten. Das ICW-Produkt 

„LifeSensor“, eine elektronische Gesund-

heitsakte, will die Geteg auch bei der Ge-

sundheitskarte einsetzen.

Als Kommanditisten der Geteg, die für 

alle technischen Fragen rund um die 

Gesundheitskarte zuständig werden will, 

sind im Handelsregister zwei Beteili-

gungsgesellschaften eingetragen. Deren 

persönlich haftender Gesellschafter ist je-

weils die BW Verwaltungs GmbH aus dem 

baden-württembergischen Wiesloch. Als 

Geschäftsführer der Firma fungieren Diet-

mar Hopp und seine beiden Söhne, die 

Firma selbst gehört Berthold Wipfler.

Bei beiden Beteiligungsgesellschaften 

mischen als Kommanditisten mit: die 

von Dietmar Hopp kontrollierte Golf Club 

St. Leon-Rot Betriebsgesellschaft sowie 

die OH Capital aus Wiesloch. Persönlich 

haftender Gesellschafter der OH Capital 

ist ebenfalls die BW Verwaltungs GmbH; 

Dietmar Hopps Sohn Oliver ist Komman-

ditist. Kurz: Der Einfluss der Hopps ist 

überall zu spüren. Die Geteg scheint über-

all eng mit der Softwaretechnologiefirma 

ICW verbunden zu sein.

Albert Holtmüller, bis Ende Dezember 

2008 leitender Produktmanager bei der 

ICW AG, tritt bei der Geteg als Leiter Pro-

dukt- und Projektmanagement auf. Die 

Geteg hatte ihre Geschäftsräume eine 

Zeit lang in der Industriestraße 41 in Wall-

dorf – dort, wo die ICW AG ihren Sitz hat. 

Und Sascha Portius kommt von der Inter-

ComponentWare AG, wo er seit Juni 2007 

als Senior-Projektmanager tätig war.

Sollte die Geteg und damit die Familie 

Hopp schließlich den Zuschlag für die Ge-

schäfte mit der Gesundheitskarte erhalten, 

kann sie langfristig auf hohe Einnahmen 

aus den Gebühren hoffen. Die Zulassun-

gen sind nämlich zeitlich unbefristet.

Erstveröffentlichung auf sueddeutsche.de

*Anmerkung: Die Geteg teilte über die 

ICW jetzt auf die entsprechende Anfrage 

mit, dass sie sich grundsätzlich mit der 

Einführung einer Telematik-Struktur be-

fasse, sich aber aufgrund laufender Ver-

handlungen erst im neuen Jahr öffentlich 

dazu äußern will. Die Gematik teilte über 

ihren Pressesprecher mündlich mit, dass 

sich die Geteg für keinen der drei Dienste 

bewerbe.
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Anzeige

Was ist bei der Verordnung in der täglichen 

Praxis zu beachten?

Mittlerweile sind neben den Clopidogrel-

Originalpräparaten weitere Nach ahmer-

prä   parate auf den Markt gekommen, die 

den Wirkstoff in einer anderen Galenik 

ent halten. Bei der Verordnung von Clo-

pido    grel ist zu beachten, dass nicht alle 

auf dem Markt befi ndlichen Clo pidogrel-

Verbindungen über das volle Indi kations-

spek trum im Vergleich zum Ori gi nal ver-

fügen. Wichtig ist, dass die The rapie in der 

zugelassenen Indikation erfolgt. Die The-

rapiehoheit des Arztes kann ins besondere 

durch das Setzen des Aut-Idem Kreuzes  

ge wahrt werden. Zusätzlich gilt, bei der 

Ver ordnung von Rabatt vertrags produkten 

sind die offi  ziellen Listenpreise nicht 

mehr rele vant, da diese die Rabatte für 

die Kran ken   kassen nicht widerspiegeln. 

Ra batte sind vertraglich zwischen Kassen 

und Her stellern geregelt und nicht öffent-

lich. Für Parallel importe gibt es bisher 

keine Rabatt  verträge, sie werden mit dem 

offi  ziellen Listenpreis kosten wirksam.

Wie wirken sich Rabatt ver tragsprodukte 

auf Praxisbudget bzw. Richtgrößenvolu-

men aus?

Ein einzelnes Medikament steht bei ei-

ner Richtgrößenprüfung nicht im Fokus. 

Alle verordneten Medikamente gehen zu-

nächst als Bruttobetrag (also ohne Rabatt) 

in die Prüfung, im zweiten Schritt wird die 

Über schreitung des Richt größen volumens 

redu ziert, indem Praxis be sonder heiten 

und z. B. auch Ra batte ab ge zogen werden. 

Die Ent lastung des Richt größenvolumens 

ist nicht bundes einheitlich. Rabatte wer-

den jedoch in jedem Fall entweder exakt 

oder pauschal berück sichtigt (§ 106 Abs. 

5c Satz 1 SGB V).

Erhält mein Patient in der Apotheke das 

verordnete Medikament?

Der Apotheker ist verpfl ichtet, bevorzugt 

rabattierte Präparate abzugeben. Exis-

tieren mehrere rabattierte Präparate kann 

er frei entscheiden unter Beachtung der 

Subs ti  tu ti ons regeln des Rahmen vertrags 

§129 SGB V (z. B. Indikations gleichheit). 

Alle Ra batt ver tragsarzneimittel gelten da-

bei als preisgleich. Der Apotheker wird im 

Regelfall auch die Compliance des Pati-

enten beach ten. 

PLAVIX® ist als Rabatt vertrags pro dukt die 

wirtschaftliche Alter native!

PLAVIX® – wirtschaftlich für mehr 
als zwei Drittel aller GKV-Patienten
Durch den Abschluss von Rabattverträgen nach §130 a SGB V Abs. 8 zwischen pharmazeutischen Unternehmen und 
Krankenkassen soll eine wirtschaftlichere Arzneimittelversorgung in Deutschland bei gleicher Qualität sichergestellt 
werden. Die Krankenkassen übernehmen hierin die Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der Präparate. Auch das 
Original PLAVIX® von sanofi -aventis hat inzwischen Rabattverträge mit ca. 150 Krankenkassen – mehr als zwei Dritteln 
aller GKV-Patienten kann PLAVIX® damit wirtschaftlich verordnet werden.

0
1
5
6
6
7

Weitere Informationen unter www.PLAVIX.de

GNS – Im Bundesverband der ärztlichen Genossenschaften
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Dr. med. Richard Dai-

keler (52), Sinsheim, 

Facharzt für Innere 

Medizin und Diabeto-

logie, Vorsitzender der 

Genossenschaft der 

Diabetologen und Vor-

stand des Berufsverbands der Diabetologen 

in Baden-Württemberg (BVND).

Warum kandidieren sie auf der Liste der 

Unabhängigen Ärzte-Allianz?

Ich bin für den Erhalt der KV. Wir Ärzte 

müssen in der Auseinandersetzung mit der 

Politik und den Kassen eine starke Vertre-

tung haben. Die neue politische Konstella-

tion erlaubt,  bestehende Strukturen zu er-

halten. Innerärztliche Grabenkämpfe sind 

zu vermeiden. Wir müssen wieder lernen, 

nach außen mit einer Stimme zu reden.

Eine Kandidatur ist ein Signal gegen einen 

Systemausstieg und ein Bekenntnis zur Re-

form. Wo muss die ansetzen?

Wir brauchen mehr Mitbestimmung und 

eine größere Nähe der KV zur Ärzteschaft. 

Dazu gehört, dass nicht einige Ärztegrup-

pen sich ihr Überleben auf Kosten anderer 

zu sichern versuchen. Der Weg zu einem 

leistungsgerechten Honorar kann nur über 

eine adäquate Vergütung nachgewiesener 

Qualität erfolgen. Die innerärztliche De-

batte um Qualitätsbewertung muss vertieft 

werden.

Welche berufspolitischen Forderungen und 

Wünsche tragen Ihre Kandidatur?

Wichtig ist die Stärkung der Ärzteschaft 

bei der ambulanten Gesundheitsversor-

gung. Nicht ökonomische Faktoren allein 

sollen die ärztliche Versorgung bestim-

men. Es lohnt, an einer Balance zwischen 

medizinischer Basisversorgung und mo-

derner Gerätemedizin zu arbeiten. Neue 

Versorgungskonzepte und Kooperationen 

zwischen niedergelassenen Ärzten, Kran-

kenhäusern und den Leistungserbringern 

müssen gefördert werden, um Innovation 

zu generieren.

Dr. med. Jürgen Braun 

(59), Mannheim, Fach-

arzt für Neurologie 

und Psychiatrie und 

Psychotherapeutische 

Medizin, Mitglied in 

der Vertreterversamm-

lung der KV, der Vertreterversammlung 

der Landesärztekammer und der Bezirks-

ärztekammer Nordbaden.

Warum kandidieren Sie auf der Liste der 

Unabhängigen Ärzte-Allianz?

Ich finde den genossenschaftlichen Ge-

danken, der diese Liste trägt, gut. Die 

ärztlichen Kollegen sollen eine echte 

Wahlmöglichkeit bei der KV-Wahl im 

nächsten Jahr haben. Ich bin deshalb in 

Mannheim bereit, zu kandidieren, damit 

sich ein Gegengewicht gegen medi und 

den Hausärzteverband bilden kann. 

Eine Kandidatur ist auch ein Signal gegen 

einen Systemausstieg und ein Bekenntnis 

zur Reform. Wo muss die ansetzen?

Da gilt es zuerst einmal, der schleichen-

den Aushöhlung der KV ein Ende zu set-

zen. Genauso vordringlich ist aus meiner 

Sicht aber auch, dass die unglückseligen 

Selektivverträge gestoppt werden.

Welche berufspolitischen Forderungen 

und Wünsche tragen ihre Kandidatur?

Parallelorganisationen wie die Genossen-

schaften müssen durch weitere Verhand-

lungen ihren Platz bewahren. Die Freiberuf-

lichkeit der niedergelassenen Ärzteschaft 

muss gesichert werden, denn sie ist ein we-

sentlicher Faktor für die Attraktivität unse-

res Berufsstandes. Und selbstverständlich 

gilt es, die Spaltung zwischen verschiede-

nen Ärztegruppen zu überwinden. 

DIALOG befragt erste Kandidaten für KV-Wahl 2010

Anzeige

Was ist bei der Verordnung in der täglichen 

Praxis zu beachten?

Mittlerweile sind neben den Clopidogrel-

Originalpräparaten weitere Nach ahmer-

prä   parate auf den Markt gekommen, die 

den Wirkstoff in einer anderen Galenik 

ent halten. Bei der Verordnung von Clo-

pido    grel ist zu beachten, dass nicht alle 

auf dem Markt befi ndlichen Clo pidogrel-

Verbindungen über das volle Indi kations-

spek trum im Vergleich zum Ori gi nal ver-

fügen. Wichtig ist, dass die The rapie in der 

zugelassenen Indikation erfolgt. Die The-

rapiehoheit des Arztes kann ins besondere 

durch das Setzen des Aut-Idem Kreuzes  

ge wahrt werden. Zusätzlich gilt, bei der 

Ver ordnung von Rabatt vertrags produkten 

sind die offi  ziellen Listenpreise nicht 

mehr rele vant, da diese die Rabatte für 

die Kran ken   kassen nicht widerspiegeln. 

Ra batte sind vertraglich zwischen Kassen 

und Her stellern geregelt und nicht öffent-

lich. Für Parallel importe gibt es bisher 

keine Rabatt  verträge, sie werden mit dem 

offi  ziellen Listenpreis kosten wirksam.

Wie wirken sich Rabatt ver tragsprodukte 

auf Praxisbudget bzw. Richtgrößenvolu-

men aus?

Ein einzelnes Medikament steht bei ei-

ner Richtgrößenprüfung nicht im Fokus. 

Alle verordneten Medikamente gehen zu-

nächst als Bruttobetrag (also ohne Rabatt) 

in die Prüfung, im zweiten Schritt wird die 

Über schreitung des Richt größen volumens 

redu ziert, indem Praxis be sonder heiten 

und z. B. auch Ra batte ab ge zogen werden. 

Die Ent lastung des Richt größenvolumens 

ist nicht bundes einheitlich. Rabatte wer-

den jedoch in jedem Fall entweder exakt 

oder pauschal berück sichtigt (§ 106 Abs. 

5c Satz 1 SGB V).

Erhält mein Patient in der Apotheke das 

verordnete Medikament?

Der Apotheker ist verpfl ichtet, bevorzugt 

rabattierte Präparate abzugeben. Exis-

tieren mehrere rabattierte Präparate kann 

er frei entscheiden unter Beachtung der 

Subs ti  tu ti ons regeln des Rahmen vertrags 

§129 SGB V (z. B. Indikations gleichheit). 

Alle Ra batt ver tragsarzneimittel gelten da-

bei als preisgleich. Der Apotheker wird im 

Regelfall auch die Compliance des Pati-

enten beach ten. 

PLAVIX® ist als Rabatt vertrags pro dukt die 

wirtschaftliche Alter native!

PLAVIX® – wirtschaftlich für mehr 
als zwei Drittel aller GKV-Patienten
Durch den Abschluss von Rabattverträgen nach §130 a SGB V Abs. 8 zwischen pharmazeutischen Unternehmen und 
Krankenkassen soll eine wirtschaftlichere Arzneimittelversorgung in Deutschland bei gleicher Qualität sichergestellt 
werden. Die Krankenkassen übernehmen hierin die Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der Präparate. Auch das 
Original PLAVIX® von sanofi -aventis hat inzwischen Rabattverträge mit ca. 150 Krankenkassen – mehr als zwei Dritteln 
aller GKV-Patienten kann PLAVIX® damit wirtschaftlich verordnet werden.
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Weitere Informationen unter www.PLAVIX.de

KV-WAHL: KANDIDATEN PRÄSENTIEREN SICH:
Die GNS geht landesweit mit der Liste „Unabhängige Ärzte-Allianz“ an den Start. Diese 
drei Kollegen aus Baden sind bereits dabei.

Dr. med. Christoph von

Ascheraden (60), St. 

Blasien, Facharzt für 

Allgemeinmedizin, Vize-

präsident der Bezirks-

ärztekammer Südba-

den.

Warum kandidieren Sie auf der Liste der 

Unabhängigen Ärzte-Allianz?

Ich will, dass es eine Vertretung der nie-

dergelassenen Ärzte gibt, die jenseits der 

Listen von medi, Hausärzteverband und 

der Psychoanalytiker eine Position ver-

tritt, die nicht dem Prinzip des alles oder 

nichts verpflichtet ist.

Eine Kandidatur ist ein Signal gegen ei-

nen Systemausstieg und ein Bekenntnis 

zur Reform. Wo muss die ansetzen?

Notwendig ist eine Flexibilität neuer Ver-

sorgungsformen und Arbeitsbedingungen, 

ohne auf  eine Vertretung durch die KV 

zu verzichten. Sie aufzugeben, halte ich 

für falsch.

Welche berufspolitischen Forderungen 

und Wünsche tragen Ihre Kandidatur?

Die Qualität der Vertretung der Ärzte durch 

die KV ist zu verbessern. In einem kriti-

schen Dialog sollte versucht werden, die 

selektiven Verträge weiter zu entwickeln. 

Die Interessenaufsplitterung und öffentli-

chen Anfeindungen sind zu beenden.
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PROTELOS® 2 g – Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Wirkstoff: Ranelicsäure, Distrontiumsalz (Strontiumranelat) Zusammensetzung: Jeder Beutel enthält 2 g Ranelicsäure, Distrontiumsalz (Strontium-
ranelat). Sonstige Bestandteile: Aspartam (E951), Maltodextrin, Mannitol (Ph. Eur., E421) Anwendungsgebiete: Behandlung der postmenopausalen Osteoporose zur Reduktion des Risikos von Wirbelsäulen- und Hüftfrakturen. 
Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Klinische Studien: Insgesamt unterschieden sich die Raten der unerwünschten Ereignisse unter Strontiumranelat 
nicht von Placebo, die unerwünschten Ereignisse waren meist leicht und vorübergehend. Die häufi gsten unerwünschten Ereignisse waren Übelkeit und Diarrhoe, welche hauptsächlich bei Behandlungsbeginn berichtet wurden, 
ohne späteren bemerkbaren Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen. Erkrankungen des Nervensystems Häufi g: Kopfschmerzen (3,3% vs. 2,7%) Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts Häufi g: Übelkeit (7,1% vs. 4,6%) 
Diarrhoe (7,0% vs. 5,0%) dünner Stuhl (1,0% vs. 0,2%) Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes Häufi g: Dermatitis (2,3% vs. 2,0%), Ekzeme (1,8% vs. 1,4%) In Phase III Studien war die über fünf Jahre beo-
bachtete jährliche Inzidenz venöser Thromboembolien (VTE) etwa 0,7%, bei mit Strontiumranelat behandelten Patientinnen mit einem relativen Risiko von 1,4 im Vergleich zu Placebo. In Phase III Studien über fünf Jahre wurden 
Störungen des Nervensystems mit einer höheren Häufi gkeit bei Patientinnen, die mit Strontiumranelat behandelt wurden berichtet als unter Placebo: Bewusstseinsstörungen (2,6% vs. 2,1%), Gedächtnisschwund (2,5% vs. 2,0%) 
und Krampfanfälle (0,4% vs. 0,1%). Laborbefunde Vorübergehend auftretende Erhöhungen (>3facher Wert der Obergrenze des Normbereiches) der Kreatininkinase(CK)aktivität (muskuloskelettale Fraktion) wurden in 1,4% 
bzw. 0,6% der Strontiumranelat- bzw. Placebogruppen berichtet. In den meisten Fällen normalisierten sich diese Werte ohne eine Änderung der Therapie. Über folgende Ereignisse wurde nach der Markteinführung berichtet: 
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts Häufi gkeit nicht bekannt: Erbrechen, abdominale Schmerzen, Reizungen der Mundschleimhaut einschließlich Stomatitis und/oder Ulzeration im Mundbereich. Erkrankungen der Haut und 
des Unterhautzellgewebes Häufi gkeit nicht bekannt: Überempfi ndlichkeitsreaktionen der Haut einschließlich Ausschlag, Pruritus, Urtikaria, Angioödem, Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse. Fälle schwerer 
Überempfi ndlichkeitsreaktionen einschließlich DRESS-Syndrom (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms). Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen Häufi gkeit nicht bekannt: Muskulo-skelettaler 
Schmerz einschließlich Muskelkrämpfe, Myalgie, Knochenschmerz, Arthralgie und Schmerzen in den Extremitäten. Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort Häufi gkeit nicht bekannt: Wassereinlagerung 
in Armen und Beinen (peripheres Ödem). Psychiatrische Erkrankungen Häufi gkeit nicht bekannt: Verwirrungszustand. Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums Häufi gkeit nicht 
bekannt: bronchiale Hyperreaktivität. Warnhinweise: PROTELOS enthält eine Quelle für Phenylalanin, das für Patientinnen mit Phenylketonurie schädlich sein kann. Die Behandlung mit Protelos sollte 
im Fall einer schwerwiegenden allergischen Reaktion abgesetzt werden. Weitere Hinweise siehe Fachinformation. Verschreibungspfl ichtig Pharmazeutischer Unternehmer: Les Laboratoires Servier; 
22, rue Garnier; 92200 NeuillysurSeine, Frankreich Örtlicher Vertreter: Servier Deutschland GmbH, Elsenheimerstr. 53, D-80687 München, Tel: +49 89 57095 01                                           Stand: Juli 2009 

* anhand präklinischer Studien4,5 
 und durch Knochenmarker6 belegt

Umfassender Frakturschutz2,3

Bei postmenopausaler Osteoporose:1

1)  Fachinformation PROTELOS®
2)  Reginster JY et al., Arthritis & Rheumatism 2008;58(6):1687-1695
3)  Kanis J et al., Osteoporos Int 2008; 19:399-428
4)  Bonnelye E et al., Bone 2008; 42:129-138
5)  Marie PJ et al., Calcif Tissue Int.2001;69:121-129
6)  Meunier PJ et al., New Engl J Med 2004;350(5):459-468

Dualer Wirkansatz*

Aktiviert Knochenaufbau

und

Bremst Knochenabbau

*
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Anmeldung

PROTELOS® 2 g – Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Wirkstoff: Ranelicsäure, Distrontiumsalz (Strontiumranelat) Zusammensetzung: Jeder Beutel enthält 2 g Ranelicsäure, Distrontiumsalz (Strontium-
ranelat). Sonstige Bestandteile: Aspartam (E951), Maltodextrin, Mannitol (Ph. Eur., E421) Anwendungsgebiete: Behandlung der postmenopausalen Osteoporose zur Reduktion des Risikos von Wirbelsäulen- und Hüftfrakturen. 
Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Klinische Studien: Insgesamt unterschieden sich die Raten der unerwünschten Ereignisse unter Strontiumranelat 
nicht von Placebo, die unerwünschten Ereignisse waren meist leicht und vorübergehend. Die häufi gsten unerwünschten Ereignisse waren Übelkeit und Diarrhoe, welche hauptsächlich bei Behandlungsbeginn berichtet wurden, 
ohne späteren bemerkbaren Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen. Erkrankungen des Nervensystems Häufi g: Kopfschmerzen (3,3% vs. 2,7%) Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts Häufi g: Übelkeit (7,1% vs. 4,6%) 
Diarrhoe (7,0% vs. 5,0%) dünner Stuhl (1,0% vs. 0,2%) Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes Häufi g: Dermatitis (2,3% vs. 2,0%), Ekzeme (1,8% vs. 1,4%) In Phase III Studien war die über fünf Jahre beo-
bachtete jährliche Inzidenz venöser Thromboembolien (VTE) etwa 0,7%, bei mit Strontiumranelat behandelten Patientinnen mit einem relativen Risiko von 1,4 im Vergleich zu Placebo. In Phase III Studien über fünf Jahre wurden 
Störungen des Nervensystems mit einer höheren Häufi gkeit bei Patientinnen, die mit Strontiumranelat behandelt wurden berichtet als unter Placebo: Bewusstseinsstörungen (2,6% vs. 2,1%), Gedächtnisschwund (2,5% vs. 2,0%) 
und Krampfanfälle (0,4% vs. 0,1%). Laborbefunde Vorübergehend auftretende Erhöhungen (>3facher Wert der Obergrenze des Normbereiches) der Kreatininkinase(CK)aktivität (muskuloskelettale Fraktion) wurden in 1,4% 
bzw. 0,6% der Strontiumranelat- bzw. Placebogruppen berichtet. In den meisten Fällen normalisierten sich diese Werte ohne eine Änderung der Therapie. Über folgende Ereignisse wurde nach der Markteinführung berichtet: 
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts Häufi gkeit nicht bekannt: Erbrechen, abdominale Schmerzen, Reizungen der Mundschleimhaut einschließlich Stomatitis und/oder Ulzeration im Mundbereich. Erkrankungen der Haut und 
des Unterhautzellgewebes Häufi gkeit nicht bekannt: Überempfi ndlichkeitsreaktionen der Haut einschließlich Ausschlag, Pruritus, Urtikaria, Angioödem, Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse. Fälle schwerer 
Überempfi ndlichkeitsreaktionen einschließlich DRESS-Syndrom (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms). Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen Häufi gkeit nicht bekannt: Muskulo-skelettaler 
Schmerz einschließlich Muskelkrämpfe, Myalgie, Knochenschmerz, Arthralgie und Schmerzen in den Extremitäten. Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort Häufi gkeit nicht bekannt: Wassereinlagerung 
in Armen und Beinen (peripheres Ödem). Psychiatrische Erkrankungen Häufi gkeit nicht bekannt: Verwirrungszustand. Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums Häufi gkeit nicht 
bekannt: bronchiale Hyperreaktivität. Warnhinweise: PROTELOS enthält eine Quelle für Phenylalanin, das für Patientinnen mit Phenylketonurie schädlich sein kann. Die Behandlung mit Protelos sollte 
im Fall einer schwerwiegenden allergischen Reaktion abgesetzt werden. Weitere Hinweise siehe Fachinformation. Verschreibungspfl ichtig Pharmazeutischer Unternehmer: Les Laboratoires Servier; 
22, rue Garnier; 92200 NeuillysurSeine, Frankreich Örtlicher Vertreter: Servier Deutschland GmbH, Elsenheimerstr. 53, D-80687 München, Tel: +49 89 57095 01                                           Stand: Juli 2009 
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Mitglieds-Nr. Geburtsdatum

Gesundheitsnetz Süd eG, GNS

z. Hd. Sekretariat der Geschäftsstelle

Hopfenhausstraße 2

89584 Ehingen

Bestätigen Sie bitte durch Ankreuzen

 Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Genossenschaft.

 Ich erkläre, dass ich mich mit __ weiteren, also insgesamt __ Geschäftsteilen an der Genossenschaft beteilige.

GNS Mitgliedschaft ohne Risiko!
Der Beitritt zum Gesundheitsnetz Süd kostet Sie einmalig 500 Euro, es gibt keine Folgenkosten (wie z. B. Beiträge).

Im Falle Ihres Austritts erhalten Sie die 500 Euro zurück. Kein Risiko – Geld-zurück-Garantie!!!

Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf den/die Geschäftsanteil(e) zu leisten.

 Ich ermächtige die Genossenschaft, einmalig 500 Euro (nach Gesetz und Satzung fällige Einzahlungen) 

 folgendem Konto zu belasten:

Konto-Nr. BLZ Bank

Soweit die Dividende 51 Euro nicht übersteigt, wird außerdem beim Finanzamt gem. § 45 c EStG der Antrag

auf Erstattung der Kapitalertragssteuer gestellt.

 Ich beauftrage die Genossenschaft, mir aus künftigen Dividendenabrechnungen zustehende Ansprüche

 (einschließlich evtl. Steuerguthaben) meinem Geschäftsguthabenkonto bis zur vollen Einzahlung des

 Geschäftsanteils gutzuschreiben und soweit die Dividende 51 Euro nicht übersteigt, beim Finanzamt gem. 

 § 45 c EStG den Antrag auf Erstattung der Kapitalertragssteuer zu stellen.

Darüber hinausgehende Beträge bitte ich dem folgenden Konto gutzuschreiben:

Konto-Nr. BLZ Bank

Ort, Datum:  Beitretender / Mitglied:

Ort, Datum:  Kontoinhaber:

 Ich bin bereits Mitglied beim Ärztenetz

< Einfach abtrennen, in ein Fensterkuvert stecken und ab die Post!

Beitrittserklärung/Beteiligungserklärung

Fax

E-mail

Vollständiger Name und Anschrift des Beitretenden/Mitglieds/Praxisstempel

Telefon

Straße

Name

PLZ/Ort
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10 GNS im dialog 23/04.09

Nachdem aus juristischen Gründen diese 

Rabattverträge nach dem europäischen 

Vergaberecht ausgeschrieben werden 

müssen, verlieren die bisherigen Sorti-

mentsverträge zugunsten der sogenann-

ten Wirkstoffverträge, bei denen einzelne 

Wirkstoffe ausgeschrieben werden, an Be-

deutung. Bei diesen Tendern, die teilwei-

se nach dem Motto „Einer wird gewinnen“ 

durchgeführt werden, erhält derjenige 

Hersteller mit dem höchsten Rabatt den 

Zuschlag und kann den gewonnen Markt 

exklusiv für mindestens zwei Jahre be-

liefern. Für alle anderen Anbieter ist der 

Marktzugang für diese Zeit verwehrt.

Im Dialog fragt den Vertriebsleiter der 

ratiopharm GmbH, Rainer Seiler, nach 

seinen Erfahrungen zu den Auswirkungen 

von Rabattverträgen:

Herr Seiler, die Konsequenzen der Ra-

battverträge auf die Generikaindustrie 

und die Patienten werden derzeit auf der 

politischen Ebene sehr kontrovers dis-

kutiert. Welche Auswirkungen sehen Sie 

denn durch die aktuellen Rabattverträge, 

insbesondere die Wirkstoffverträge auf 

den deutschen Generikamarkt?

Generika sind seit Jahrzehnten das zentra-

le und wirksamste Element um die hohen 

Arzneimittelkosten in einer immer älter 

werdenden Gesellschaft finanzierbar zu 

halten. ratiopharm war übrigens als Gene-

rika-Pionier in Deutschland Wegbereiter 

dieses Erfolgsmodells. Auch deshalb sind 

wir in einer besonderen Verantwortung 

und müssen uns zur Wehr setzen, wenn 

das Generikageschäft durch Tender und 

Wirkstoffverträge massiv torpediert wird.

Bislang konnte ein Unternehmen wie ra-

tiopharm sein Preis- und Rabattangebot 

über das Gesamtsortiment in Form einer 

Mischkalkulation betriebswirtschaftlich 

sinnvoll gestalten. Wirkstoff-Ausschrei-

bungen wie diejenigen der AOK setzen 

diese kaufmännischen Grundregeln außer 

Kraft. Der dadurch entstehende Druck auf 

Kosten und Margen wird für das deutsche 

Gesundheitssystem nicht ohne Folgen 

bleiben. Nehmen Sie das Beispiel Biosi-

milars. Hier sind erhebliche Investitionen 

der Generikaindustrie notwendig, damit 

die Krankenkassen in den nächsten Jah-

ren und Jahrzehnten vom Einsparpotential 

biotechnologischer Nachahmerprodukte 

profitieren können. Doch dafür brauchen 

die Generikaunternehmen auch zukünftig 

den ökonomischen Spielraum.

Es ist doch unbestritten, dass es zumin-

dest aktuell durch die Rabattverträge 

einen positiven Effekt auf die Arzneimit-

telkosten gibt. Davon profitieren auch die 

Versicherten und Patienten.

Das bezweifle ich. Die ersten Erfahrun-

gen z.B. der AOK-Wirkstoffverträge zeigen 

bereits dramatische Auswirkungen und 

Ein Interview mit Rainer Seiler, Vertriebsleiter der ratiopharm GmbH, Ulm

Rabattverträge – 
mehr Schaden als Nutzen?
Keine der unzähligen Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen in den letzten Jahr-
zehnten  haben den deutschen Generikamarkt so gravierend verändert wie Rabattverträge. Mit 
diesem Instrument können gesetzliche Krankenkassen mit einem oder mehreren Arzneimit-
telherstellern Verträge abschließen, die den Herstellern die teilweise exklusive Abgabe ihrer 
Arzneimittel garantieren. Im Gegenzug gewähren diese Arzneimittelhersteller den Kranken-
kassen Rabatte.

Foto: fotoagentur axentis.de / Pro Generika e.V.
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ratiopharm GmbH, 89070 Ulm, www.ratiopharm.de

ratiopharm – die beliebteste 
Arzneimittelmarke Deutschlands.

• Höchste Qualität zum günstigen Preis

• Das größte Arzneimittelsortiment der Branche: 
      über 750 Präparate 

• Enorme Kostensenkung im Gesundheitswesen 
 durch die Entwicklung und Produktion eigener 
 patentfreier Produkte 

• 170 Millionen verkaufte Packungen jährlich, 
 das macht statistisch gesehen über 4 Packungen 
 pro Haushalt 

43.0-033_ratio_Image_Menschenmenge_A4.indd   1 30.10.2009   13:51:41 Uhr

Nachteile für alle Beteiligten. Die Pati-

enten sind in höchstem Maß verunsichert. 

Was nicht verwundert, denn zum einen 

wechselt durch die Umstellung auf Ra-

battvertragspräparate häufig das Aussehen 

der gewohnten Arzneimittel. Im Extrem-

fall kommen dazu noch unterschiedliche 

Packungsgrößen und unterschiedliche 

Angaben auf dem Beipackzettel. Das alles 

führt zu Problemen in der Therapietreue 

der Patienten.

Aktuelle Studien, darunter auch eine groß 

angelegte Umfrage der Medical Tribune, 

die in Zusammenarbeit mit der Deutschen 

Gesellschaft für Innere Medizin und der 

Deutschen Gesellschaft für Versicher-

te und Patienten bei über 5000 Ärzten 

durchgeführt wurde, bestätigen dies. Eine 

Tatsache die auch die Krankenkassen alar-

miert, denn Compliance-Probleme führen 

durch hohe Folgekosten perspektivisch zu 

extremen finanziellen Belastungen.

Für die Ärzte und Apotheker haben Rabatt-

verträge einen deutlichen Mehraufwand 

zur Folge. Einen zeitlichen Mehraufwand 

für die Beratung der Patienten und hohe 

Kosten für die durch die Rabattverträge 

notwendige Optimierung der Praxis- und 

Apotheken-EDV. Die Apothekerschaft in 

Deutschland beziffert die Kosten für die 

Umsetzung der Verträge auf deutlich über 

600 Millionen Euro.

Dies alles relativiert die Kosteneffekte 

und legitimiert Fragen nach der Sinnhaf-

tigkeit von Rabattverträgen.

Gibt es denn aus Ihrer Sicht Alternativen 

zu Rabattverträgen?

Die Arzneimittelversorgung in Deutsch-

land gehört nicht in die Hand von Verga-

berechtlern sondern ist originäre Aufgabe 

von Arzt und Apotheker. Nur diese haben 

neben dem Blick auf die Wirtschaftlich-

keit auch den Blick auf die Qualität der 

Versorgung, die Compliance und die the-

rapeutische Wirksamkeit. Rabattverträge 

für Generika sind daher absolut untaug-

lich für eine gute Arzneimittelversorgung 

und für eine nachhaltige Finanzierbarkeit 

der Arzneimittelkosten. Wir brauchen 

vielmehr eine umfassendere, nicht aus-

schließlich auf Rabatte fokussierte Ko-

operationskultur der Krankenkassen mit 

der pharmazeutischen Industrie. Eine 

Kooperationskultur, die den Ärzten ihre 

Therapiefreiheit erhält und die die Versor-

gungsqualität der Patienten in den Fokus 

stellt.
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Die BergApotheke ist spezialisiert auf den 

Impfstoffversand. Als bundesweit tätige 

Versandapotheke mit höchsten Qualitäts- 

und Sicherheitsansprüchen bietet sie Ih-

nen vor Ort viele praxisrelevante Service-

leistungen rund ums Impfen. 

Bei der BergApotheke können Sie indi-

viduell und bedarfsorientiert bestellen. 

Mindestmengen gibt es bei uns nicht, 

denn wir möchten, dass alle Kunden von 

unseren Vorteilspreisen profitieren – Ein-

zel- wie auch Gemeinschaftspraxen.

Ansprechpartner:

Frau Elisa Klees

T. 0151/12169002

eklees@berg-apotheke.de

BergApotheke

49541 Tecklenburg

Telefon: 0800 / 184 53 90

www.berg-apotheke.de

Durch das neue Bürgerentlastungsgesetz 

sind ab 2010 die Beiträge zur gesetzli-

chen und privaten Kranken- und Pflege-

versicherung steuerlich vollumfänglich 

absetzbar.  

Dies gilt auch für Beiträge des Ehepart-

ners und der unterhaltsberechtigten Kin-

der. Herausgerechnet werden lediglich 

die Beitragsanteile, welche über den 

gesetzlichen Leistungen (der sogen. Ba-

siskrankenversicherung) liegen, wie Kran-

kentagegeld, Chefarztbehandlung sowie 

1- und 2-Bettzimmer.

Durch das Bürgerentlastungsgesetz gewin-

nen Sie zusätzlichen Handlungsspielraum, 

denn die Höchstbeträge für „sonstige Vor-

sorgeaufwendungen“ wurden ebenfalls er-

höht. Für Arbeitnehmer, Beamte u. Renter 

von bisher 1.500 € auf 2.400 € und für 

Selbständige von 2.400 € auf 2.800 €. 

Liegen Sie mit Ihren Beiträgen zur Basis-

krankenversicherung unter dem Höchst-

betrag, können Sie in diesem Fall weitere 

Bürgerentlastungsgesetz – 
nutzen Sie die Vorteile

Als Kooperationspartner des Gesundheitsnetzes Süd ist die BergApotheke der 
kompetente Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema Impfen.

Testen Sie uns:   BergApotheke
    49541 Tecklenburg
    Tel. 0800 / 184 53 90
    www.berg-apotheke.de

Impfstoffversand
Direkt. Sicher. Günstig.

Unser Leistungsspektrum wächst!

Ein Beitrag von Dipl-Kfm. Wilfried Maier

Beiträge für „sonstige Vorsorgeaufwen-

dungen“ steuerlich geltend machen.

Welche Auswirkungen hat die Vereinba-

rung eines Selbstbehalts in der Kranken-

versicherung?

Als Sonderausgaben können nur die vom 

Steuerpflichtigen tatsächlich geleisteten 

Beiträge zur Krankenversicherung berück-

sichtigt werden. Hat der Steuerpflichtige 

einen Selbstbehalt und nimmt jährlich 

Leistungen aus der Krankenversicherung 

in Anspruch, so wäre eventuell zu prüfen, 

ob er sich durch die Vereinbarung eines 

geringeren Selbstbehaltes steuerlich vor-

teilhafter stellt.

Nutzen Sie jetzt alle Steuervorteile durch 

das Bürgerentlastungsgesetz

Das Beste daran: Für die meisten Selb-

ständigen macht sich die Entlastung je-

den Monat durch geringere Steuervoraus-

zahlungen bemerkbar. Nutzen Sie diesen 

Steuervorteil direkt und sorgen Sie für die 

Zeit vor, in der Sie dieses Kapital wirklich 

brauchen - z.B. für Ihre Rente.

Profitieren Sie jetzt doppelt – der Clevere 

machts richtig

Nehmen Sie das Geldgeschenk vom Staat 

und kombinieren Sie es wiederum im Rah-

men des Alterseinkünftegesetzes z.B. mit 

einer steuerlich geförderten Basis-Rente. 

Wer sich mit einer Basis-Rente absichert, 

kann in 2009 68% der gezahlten Beiträ-

ge steuerlich absetzen.

Zeit ist Geld – Ihr Geld.

Wir überprüfen Ihre Krankenversicherung 

hinsichtlich des optimalen Selbstbehaltes 

und zur steuergeförderten Basis-Rente.

Handeln Sie umgehend und sichern Sie 

sich Ihre Vorteile noch in 2009.

Für weitere Informationen genügt es, 

wenn Sie uns diese Seite mit Ihrem Pra-

xisstempel ergänzt zufaxen.

Refax an 07391-5865459

Praxisstempel

GNS – Im Bundesverband der ärztlichen Genossenschaften
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Qualitätsmanagement im Focus (Teil 2)

Der Umgang mit sensiblen, personenbe-

zogenen Daten gehört zum Alltag in jeder 

Arztpraxis. Wie sich der Schutz von Infor-

mationen durch ein einrichtungsinternes 

Qualitätsmanagement optimieren lässt, 

hat ein Seminar der Akademie Gesund-

heitsnetz Süd in Kooperation mit der 

BergApotheke gezeigt.

Alle Mitarbeiter einer Arztpraxis haben 

Berührung mit datenschutzrechtlichen 

Fragen – vom Inhaber über die medizini-

schen Fachangestellten und Auszubilden-

den bis hin zu Servicekräften im IT- und 

Reinigungsbereich.

Neben der ärztlichen Schweigepflicht gilt 

für niedergelassene Ärzte und ihr Team 

das Bundesdatenschutzgesetz, welches 

das Persönlichkeitsrecht von Patienten in 

den Mittelpunkt rückt.

Doch wie sollte eine Praxis organisiert 

sein, damit alle Anforderungen an den 

Datenschutz effizient und so sicher wie 

möglich erfüllt werden können?

Häufig sind es organisatorische Fragen, 

die es zu beachten gilt. Empfang und 

Wartebereich sind besonders kritische 

Orte, an denen häufig die Diskretionszone 

verletzt wird – einfache und kostengüns-

tige Maßnahmen können meist schon Ab-

hilfe schaffen.

Ein weiterer Bereich ist die Praxisverwal-

tung. Hier geht es um den Schutz von 

Karteikarten und Patientenakten, die Ein-

haltung von Aufbewahrungsfristen, die 

ordnungsgemäße Archivierung und spä-

tere Vernichtung von Daten wie auch um 

den Schutz vor Einsicht durch Dritte oder 

Diebstahl.

Weitere zentrale Fragen betreffen die IT. 

Tägliche Sicherheitskopien, regelmäßige 

Viren-Updates und ein Passwort-Schutz 

gelten als Basics. 

Auch die Datenübertragung an Mitbe-

handler oder Abrechnungsstellen birgt 

Gefahren, wenn beispielsweise zuvor kein 

Einverständnis bei dem Patienten einge-

holt worden war.

Abschließend sei darauf hingewiesen, 

den Patienten – auch proaktiv – über sei-

ne Rechte zu informieren.

Ergänzende Aspekte können im Rahmen 

von Teamschulungen besprochen werden. 

Datenschutz dient dem Patientenschutz

Hier gehen die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der BergApotheke gezielt auf in-

dividuelle Fragen und Besonderheiten der 

Praxis ein.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten 

Punkte findet sich im Praxischeck „Da-

ten-Management“ der BergApotheke. Mit 

dieser Anleitung, wie auch den weiteren 

Checks mit QM-relevanten Themen, las-

sen sich die gesetzlichen Vorgaben sei-

tens der Arztpraxen leicht und zeitopti-

miert erfüllen.

Nina Passoth

Als Kooperationspartner des Gesundheitsnetzes Süd ist die BergApotheke der 
kompetente Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema Impfen.

Testen Sie uns:   BergApotheke
    49541 Tecklenburg
    Tel. 0800 / 184 53 90
    www.berg-apotheke.de

Impfstoffversand
Direkt. Sicher. Günstig.
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... mit Freude Arzt sein.
Darum kümmern wir uns!

Keine Furcht vor Regress beim „aut-idem“-Kreuz

Die Q-Pharm-Verordnung macht es!

Der massive Einfluss unterschiedlicher Rabattverträge auf Ihre gesetzlich verankerte Verordnungs-
hoheit führt zu einer täglich zunehmenden Verunsicherung in Ihrem Praxisalltag.

Wichtige Fragen und Antworten:

Dürfen Krankenkassen Einfluss auf die Arzneimittelverordnung nehmen?

  Nein, nur der Arzt entscheidet, was der Patient bekommt (BMV-Ä § 29 und EKV § 15). 
Die weiteren gesetzlichen Regelungen betonen die Verordnungshoheit der Ärzte, indem auf die 
unstrittige Bedeutung des „aut-idem“-Kreuzes mehrfach hingewiesen wird.

Kann man wegen des Anwendens des „aut-idem“-Kreuzes in einen Regress kommen?

  Nein, das „aut-idem“-Kreuz selbst löst keine Unwirtschaftlichkeit aus und ist lediglich klarer 
Hinweis auf eine medizinische Entscheidung. Durch das Setzen des „aut-idem“-Kreuzes treffen 
die verordnenden Ärzte eine eindeutige Anordnung, die durch den Apotheker befolgt werden 
muss.

Kann das „aut-idem“-Kreuz automatisch Unwirtschaftlichkeit bedeuten?

  Nein, Unwirtschaftlichkeit ist dann gegeben, wenn nicht indizierte Arzneimittel verordnet 
werden (= sonstiger Schaden) oder deutlich zu teure Arzneimittel zu einer Überschreitung des 
Richtgrößenvolumens (= Jahresvolumen) um mehr als 15 % führen. Hierbei werden die Listen-
preise zugrunde gelegt und nicht die geheimen Rabattpreise.

Ist es richtig, das „aut-idem“-Kreuz generell zu setzen?

  Nein, ein generelles und damit kaum noch medizinisch begründbares Setzen des „aut-idem“-
Kreuzes ist nicht angezeigt. Die Akutversorgung kann hier als sinnvolles Beispiel dienen.

Kann das Verordnen von Q-Pharm-Arzneimitteln in Verbindung mit dem Setzen des 
„aut-idem“-Kreuzes zu einem Regress führen?

  Nein, der überwiegende Teil der Q-Pharm-Arzneimittel wird im Bereich der Versorgung 
chronisch Kranker eingesetzt. Hier steht die Forderung nach einer hohen Compliance im 
Vordergrund  (medizinischer Grund), gepaart mit nachhaltig günstigen Preisen immer im unteren 
Preisdrittel (Wirtschaftlichkeit).  

Haben Sie Fragen? aut-idem@q-pharm.de

Arzneimittel-Management
mit 

Regress-Schutz

Zertifikat
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unstrittige Bedeutung des „aut-idem“-Kreuzes mehrfach hingewiesen wird.

Kann man wegen des Anwendens des „aut-idem“-Kreuzes in einen Regress kommen?

  Nein, das „aut-idem“-Kreuz selbst löst keine Unwirtschaftlichkeit aus und ist lediglich klarer 
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  Nein, ein generelles und damit kaum noch medizinisch begründbares Setzen des „aut-idem“-
Kreuzes ist nicht angezeigt. Die Akutversorgung kann hier als sinnvolles Beispiel dienen.

Kann das Verordnen von Q-Pharm-Arzneimitteln in Verbindung mit dem Setzen des 
„aut-idem“-Kreuzes zu einem Regress führen?

  Nein, der überwiegende Teil der Q-Pharm-Arzneimittel wird im Bereich der Versorgung 
chronisch Kranker eingesetzt. Hier steht die Forderung nach einer hohen Compliance im 
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Arzneimittel-Management
mit 

Regress-Schutz
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Weitere Informationen, Kursangebote und Termine finden Sie auch unter www.gnsued.de

Das nächste Heft erscheint im März 2010 

Gesundheitsnetz Süd eG, GNS, Hopfenhausstr. 2, 89584 Ehingen (Donau)

Bei der Teilnahme der Weiterbildungs- 

seminare 1-13 erhalten Sie das Zertifikat 

„Medizinische Fachkraft für Qualitäts-

management“. Die Softkills des QM für 

Ihr Praxismanagement. Die Seminare 

können auch einzeln besucht werden.

Kompakt-Kurs 4 und 5

Beschwerdemanagement.

Unternehmerisch denken und handeln.

Mi 17.03.10, 9:30 bis 17 Uhr, Ulm 

Kurs 7

Effektive Einarbeitung neuer Mitarbei-

terInnen/Auszubildende durch Lernziele 

und praktische Anleitung zu KollegInnen 

ausbilden.

Mi 13.01.10, 9:30 bis 17 Uhr, Ulm

Mi 10.03.10, 9:30 bis 17 Uhr, Reutlingen

Kurs 8

Führungsmethodik – Teil I

Führungskompetenzen erwerben und er-

weitern. Die Medizinische Fachangestellte 

in der Rolle der Führungskraft.

Mi 20.01.10, 14 bis 18 Uhr, Ulm

Kurs 9

Führungsmethodik – Teil II

Praxisorganisation, Planung und Dele-

gation – eine Leitungsaufgabe.

Mi 27.01.10, 14 bis 18 Uhr, Ulm

Kurs 10

Führungsmethodik – Teil III

Mitarbeiterführung, Personalentwicklung,

Personalgespräche. Wertschätzung durch 

Mitarbeitergespräche.

Mi 03.02.10, 14 bis 18 Uhr, Ulm

Kompakt-Kurs 8, 9 und 10

Führungsmethodik – Teil I, II, III

Fr 19.02.10, 9:30 bis 17 Uhr und 

Sa 20.02.10, 9:30 bis 13 Uhr, Ulm

Kurs 11

Kommunikative Fertigkeiten im Berufs-

alltag. Bausteine guter Gesprächsführung 

im Team, mit Patienten und am Telefon.

Fr 05.02.10, 9:30 bis 17 Uhr, Ulm

Kurs 14

Praxis- und Mitarbeiterführung, eine Her-

kulesarbeit. Die richtigen Dinge tun, statt 

Dinge nur richtig tun. Für Ärzte und med. 

Fachpersonal.

Sa 13.03.10, 9:30 bis 14 Uhr, Reutlingen

Kurs 18

Unternehmen Arztpraxis. Unternehmeri-

sches Wissen und Können für ÄrztInnen 

und leitende MitarbeiterInnen

Sa 13.02.10, 9 bis 17 Uhr, Ulm

Kurs 19

Vorsorge für den Ernstfall – plötzlicher 

Tod oder schwere Erkrankung des Praxis-

inhabers.

Mi 03.03.10, 18 bis 21 Uhr, Reutlingen

Kurs 20

Innovatives Impfmanagement mit Impf-

doc dem elektronischen Impfplaner.

Mit Unterstützung der BergApotheke

Sa 06.02.10, Ulm

Einführungskurs 9:30 bis 12 Uhr

Fortgeschrittenenkurs 13:30 bis 17 Uhr

Intensiv-Wochenkurs zu den Themen 1 – 13

Block 1: 08.02. bis 12.02.10

Block 2: 19.04. bis 23.04.10

Mo bis Do 9:30 bis 17 Uhr, 

Fr 9:30 bis 13 Uhr, Ulm

Bei Teilnahme an beiden Wochenblöcken 

erhalten Sie das Zertifikat „Medizinische 

Fachkraft für Qualitätsmanagement“

Information und Anmeldung:

Akademie Gesundheitsnetz Süd

Hopfenhausstraße 2, 89584 Ehingen

Fon 07391/ 5865 458

Fax 07391/ 5865 459

sek.gns@adk-gmbh.de 

www.gnsued.de

Akademie Gesundheitsnetz Süd Termine 2010
Fort- und Weiterbildungen für Ärzte und med. Fachpersonal
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